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Struktur und hat den Kombinatsbetrieben Orientierungen für 
die Festlegung notwendiger Bildungsmaßnahmen und Bil
dungsinhalte zu geben.

(5) Der Kombinatsbetrieb ist für die kontinuierliche Aus- 
und Weiterbildung der Werktätigen entsprechend seinen Auf
gaben und seiner Entwicklung verantwortlich. Er hat die 
Werktätigen rechtzeitig auf die sich aus der Intensivierung 
und der Anwendung neuer • wissenschaftlich-technischer 
Erkenntnisse ergebenden höheren Anforderungen an das Wis
sen, Können und Verhalten vorzubereiten.

(6) Der Kombinatsbetrieb hat die Berufsausbildung der 
Lehrlinge sowie die Aus- und Weiterbildung der Facharbeiter 
und Meister zu planen und durchzuführen. Er ist für die plan
mäßige Bildungs- und Erziehungsarbeit in den staatlichen 
Einrichtungen der Berufsbildung des Kombinatsbetriebes auf 
der Grundlage der staatlichen Lehrpläne, Programme und 
Normative Verantwortlich und hat die polytechnische Ausbil
dung der Schüler der Oberschulen zu sichern.

(7) Der Kombinatsbetrieb hat für die Durchführung der Be
rufsausbildung der Lehrlinge, der Bildung der Erwachsenen 
sowie der polytechnischen Ausbildung der Schüler planmäßig 
die erforderlichen materiellen, personellen und finanziellen 
Voraussetzungen und Bedingungen zu schaffen. Er ist für die 
Planung und Gewinnung des Nachwuchses an Facharbeitern 
sowie an Hoch- und Fachschulkadern verantwortlich.

§23

Kooperationsbeziehungen

(1) Das Kombinat und die Kombinatsbetriebe haben die 
Einheit von Plan, Bilanz und Vertrag zu gewährleisten. Sie 
schaffen effektive Kooperationsbeziehungen mit anderen 
Kombinaten und Betrieben sowie wirtschaftsleitenden Orga
nen auf der Grundlage der staatlichen Plankennziffem und 
anderer staatlicher Planentscheidungen.

(2) Der Generaldirektor des Kombinats regelt die Koopera
tionsbeziehungen zwischen den Kombinatsbetrieben entspre
chend der Spezifik des Kombinats auf der Grundlage des Pla
nes und unter Beachtung der Grundsätze des Vertragsgeset
zes. Streitigkeiten zwischen den Kombinatsbetrieben bei der 
Organisierung und Realisierung der Kooperationsbeziehungen 
werden durch den Generaldirektor entschieden. Er kann lei
tende Mitarbeiter des Kombinats mit der Entscheidung von 
Streitigkeiten beauftragen.

(3) Hat das Kombinat einen Außenhandelsbetrieb, so gelten 
für die Beziehungen zwischen diesem Außenhandelsbetrieb 
und den anderen Kombinatsbetrieben ausschließlich die für 
den Außenhandel erlassenen Rechtsvorschriften.

III.

Leitung des volkseigenen Kombinats und 
Kombinatsbetriebes

Verantwortung des Generaldirektors des Kombinats

§24

(1) Der Generaldirektor leitet das Kombinat nach dem Prin
zip der Einzelleitung bei kollektiver Beratung der Grundfra
gen und umfassender Mitwirkung der Werktätigen. Der Gene

raldirektor untersteht direkt dem Minister, wird von ihm be
rufen und abberufen und ist ihm persönlich für die Erfüllung 
der Aufgaben des Kombinats verantwortlich und rechen
schaftspflichtig. Der Generaldirektor erhält Weisungen nur 
vom Minister.

(2) Der Generaldirektor arbeitet nach dem Prinzip des de
mokratischen Zentralismus, wirkt eng mit den Betriebspar
teiorganisationen, den zuständigen Gewerkschaftsorganen 
und den anderen gesellschaftlichen Organisationen zusammen 
und sichert die allseitige Einbeziehung der schöpferischen 
Initiative der Werktätigen des Kombinats in die Leitung und 
Planung. Er gibt die Ziele für den sozialistischen Wettbewerb 
vor und legt Rechenschaft über die Plandurchführung vor 
Werktätigen des Kombinats.

(3) Der Generaldirektor gewährleistet eine produktionsnahe 
und einheitliche Leitung des Reproduktionsprozesses im Kom
binat zur Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben. Ent
sprechend seiner Verantwortung für die Tätigkeit des Kom
binats konzentriert der Generaldirektor seine Leitungstätig
keit auf die für den Leistungs- und Effektivitätszuwachs des 
Kombinats entscheidenden Aufgaben, auf die Einhaltung der 
staatlichen Verpflichtungen und die allseitige Erfüllung des 
Planes nach Monaten und Quartalen.

(4) Der Generaldirektor hat das Recht, die vom Minister zu 
treffenden Entscheidungen oder Abstimmungen zu verlangen. 
Das Entscheidungsverlangen ist mit Lösungsvorschlägen zu 
verbinden.

§25

(1) Dem Generaldirektor unterstehen die Direktoren der 
Kombinatsbetriebe. Sie werden von ihm berufen und abbe
rufen. Der Generaldirektor ist gegenüber den Direktoren der 
Kombinatsbetriebe grundsätzlich allein weisungsberechtigt.

(2) Der Generaldirektor hat auf der Grundlage der vom 
Minister erlassenen Rahmenstruktur Fachbereiche, Stabsor
gane und Funktionalorgane zu bilden. Die Fachbereiche sind 
grundsätzlich durch Fachdirektoren zu leiten.

(3) Die Fachdirektoren unterstehen dem Generaldirektor. 
Sie werden durch ihn berufen und abberufen. Die Fachdirek
toren haben entsprechend ihrer Prozeßverantwortung die Ent
scheidungen des Generaldirektors vorzubereiten, durchzuset
zen und ihre Realisierung zu kontrollieren. Die Fachdirektoren 
sind gegenüber den Fachbereichen der Kombinatsbetriebe zur 
Anleitung verpflichtet. Der Generaldirektor kann ihnen zur 
Erfüllung bestimmter Aufgaben Weisungsrechte übertragen.

(4) Der Generaldirektor ist berechtigt, mit Zustimmung des 
Ministers Fachdirektoren und Direktoren von Kombinatsbe
trieben als Stellvertreter des Generaldirektors einzusetzen. So
fern es die spezifischen Reproduktionsbedingungen im Kombi
nat erfordern, kann er mit Zustimmung des Ministers einen 
Ersten Stellvertreter des Generaldirektors einsetzen.

(5) Aufgaben, Rechte und Pflichten der leitenden Kader sind 
in Funktionsplänen exakt festzulegen.

(6) Die Struktur der Leitung des Kombinats bedarf der Be
stätigung durch den Minister.

§26

Leitungsorganisation im Kombinat

(1) Das Leitungssystem des Kombinats ist entsprechend den 
Erfordernissen der einheitlichen Leitung der Volkswirtschaft 
und den spezifischen Reproduktionsbedingungen einfach,


